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ger Haftung – die Kenntnis der Umstände, die das Ver-
schulden begründen, Fachwissen voraus, so beginnt die 
Verjährungsfrist grundsätzlich erst zu laufen, wenn der 
Geschädigte durch ein Sachverständigengutachten Ein-
blick in die Zusammenhänge erlangt hat (RIS-Justiz 
RS0034524 [T16, T31, T35]; RS0034603 [T2, T23]).
4. Im Anlassfall hat die Klägerin zwei Privatgutachten 
eingeholt, aus denen sich ergibt, dass die von der Be-
klagten gelieferten Rohre im Hinblick auf die konkreten 
Verhältnisse (setzungsaktiver Untergrund aufgrund von 
Eis und Permafrost; massiv durchströmter Untergrund 
mit Erosionsgefahr bezüglich der Rohrbettung) nicht 
geeignet waren und es entsprechender Zusatzmaßnah-
men bedurft hätte. Geht man – wie die Klägerin – davon 
aus, dass die Beklagte die Pflicht traf, die Eignung der 
gelieferten Rohre für die konkreten Verhältnisse zu 
überprüfen, stand für die Klägerin mit Einlangen der 
von ihr beauftragten Gutachten im Jänner/Februar 
2008 zweifelsfrei fest, dass die Beklagte dieser ihrer Ver-
pflichtung nicht nachkam.
5. Die Beklagte bezog sich im Schriftsatz vom 24.2.2016 
(S 9 ff in ON 12) auch ausdrücklich darauf, die von der 
Klägerin eingeholten Privatgutachten hätten ergeben, 
dass die von der Beklagten gelieferten Rohre für die vor-
liegenden Verhältnisse nicht geeignet waren. Damit hat 
sie ihrer Behauptungs- und Beweislast für die die Verjäh-
rung begründenden Umstände (RIS-Justiz RS0034456 

[T4]) – hier für den Zeitpunkt der Kenntnis der Klägerin 
vom anspruchsbegründenden Sachverhalt (RIS-Justiz 
RS0034456 [T3]) – entsprochen. Für den Beginn der Ver-
jährung ist nämlich entgegen der Auffassung des Beru-
fungsgerichts ausreichend, wenn dem Geschädigten die 
schädlichen Wirkungen eines Ereignisses bekannt sind, 
dessen Ursache oder Mitursache ein dem Schädiger anzu-
lastendes Verhalten ist (RIS-Justiz RS0034951 [T1, T36]; 
so bereits 7 Ob 627/77 mwN). Das war hier der Fall, war 
doch der Klägerin durch die eingeholten Gutachten 
jedenfalls bekannt, dass die von der Beklagten gelieferten 
Rohre für die konkreten Verhältnisse nicht geeignet wa-
ren. Es wäre daher an ihr gelegen, zur Widerlegung der 
Verjährungseinrede ein Vorbringen zu erstatten, warum 
ihr trotz des Ergebnisses der Privatgutachten eine Ein-
bringung der Klage mit Aussicht auf Erfolg nicht möglich 
war (vgl RIS-Justiz RS0034686 [T10]).
6. Bereits aus diesem Grund ist mit dem Erstgericht die 
Verjährung der geltend gemachten Schadenersatzforde-
rung zu bejahen und daher das klageabweisende Erst-
urteil wiederherzustellen. Auf die Qualifikation des Ver-
tragsverhältnisses ist daher ebensowenig einzugehen wie 
auf die Fragen, ob die Beklagte eine Sorgfaltswidrigkeit 
zu verantworten hat und ob die vereinbarte Haftungsre-
duktion Vertragsinhalt wurde. Aus diesem Grund ist 
auch nicht zu prüfen, ob die vereinbarte Haftungsreduk-
tion allenfalls gegen § 879 Abs 3 ABGB verstößt.

Die Grenze der Warnpflicht

1. Jeder Vertragspartner hat sich so zu verhalten, wie es der andere in der gegebenen Situation 
mit Rücksicht auf den konkreten Vertragszweck, die besondere Art der Leistung und die Er-
fordernisse eines loyalen Zusammenwirkens erwarten darf, damit die Erreichung des Ver-
tragszwecks nicht vereitelt, sondern erleichtert und Schaden verhütet wird.

2. Bilden die mit verschiedenen Lieferanten abgeschlossenen Verträge eine wirtschaftliche Ein-
heit, besteht grundsätzlich eine Rechtspflicht zur Koordination der selbständigen Teilleistun-
gen der verschiedenen Vertragspartner.

3. Die Warnpflicht besteht immer nur im Rahmen der eigenen Leistungspflicht des Unterneh-
mers und der damit verbundenen Schutz- und Sorgfaltspflichten. Die Aufklärungspflicht geht 
jedenfalls nicht so weit, dass der Werkunternehmer davon ausgehen müsste, dass sein (fach-
kundiger) „Vormann“ nicht fachgerecht arbeiten werde.

4. Allein daraus, dass sich das Gewerk eines anderen Unternehmers nachteilig auf das eigene 
Gewerk auswirken kann, wenn es nicht ordnungsgemäß ausgeführt wird, folgt noch keine 
Prüfpflicht des Werkunternehmers.

OGH 13.10.2016, 7 Ob 152/16b
Deskriptoren: Werkvertrag, Warnpflicht, technischer 
Schulterschluss; § 1168a ABGB.

Sachverhalt

Die Kläger haben ihr Einfamilienhaus im Jahr 2002 sa-

niert. Dabei wurden die Errichtung der Wärmeschutz-
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fassade bei der beklagten Baumeisterin und die Sanie-
rung der Terrasse oberhalb des Wohnzimmers bei einem 
Fliesenleger bestellt.
Eine vom Fliesenleger verwendete Alternativabdichtung 
samt Gewebeband sollte in Verbindung mit der von ihm 
am Terrassenrand angebrachten Stirnverblechung dazu 
dienen, die Terrasse zum darunterliegenden Wohnraum 
abzudichten und das (Regen-)Wasser letztlich über das 
Blech abzuleiten. Diese Form der Abdichtung wurde da-
mals in der Praxis oftmals verwendet, sie entsprach aber 
schon seinerzeit nicht den anerkannten Regeln der Bau-
kunst; dafür wäre eine Abdichtung mit Bitumen- oder 
Kunststoffabdichtungsbahnen erforderlich gewesen.
Nach Anbringung der Alternativabdichtung samt Gewe-
beband und Stirnverblechung durch den Fliesenleger und 
noch vor dem Aufkleben der Fliesen durch ihn begann 
die Beklagte mit der Anbringung der Wärmedämmplat-
ten im Anschluss an den unteren Aufbau der Terrasse. 
Ihre Mitarbeiter überzeugten sich nicht, ob die Abdich-
tung der Terrasse auf der Oberseite ordnungsgemäß 
durchgeführt wurde; dabei hätten sie bei optischer Kon-
trolle der noch freiliegenden Alternativabdichtung auf-
grund des Erscheinungsbilds erkennen können, dass kei-
ne den Regeln der Technik entsprechende Abdichtung 
hergestellt wurde. Die Beklagte wies die Kläger nicht auf 
diesen Umstand hin. Gegebenenfalls hätten sich die Klä-
ger für eine fachgerechte andere Abdichtung entschieden.
Die Beklagte wurde von den Klägern nicht damit beauf-
tragt, die Herstellung „des Werks“ auf Übereinstim-
mung mit den Plänen, auf Einhaltung der technischen 
Regeln und der behördlichen Vorschriften zu überwa-
chen oder Teilleistungen abzunehmen. Die Beklagte hat 
den Klägern auch nicht zugesichert, über ihre gesetzli-
che Warnpflicht hinaus die Kontrolle der Vorarbeiten 
anderer Unternehmer zu übernehmen.
Die Alternativabdichtung erfüllte über einen Zeitraum 
von etwa zehn Jahren ihren Zweck, dann wurde sie je-
doch undicht. Das Wasser konnte bis zur Bitumenabde-
ckung direkt oberhalb der Massivrohdecke durchdrin-
gen und bahnte sich von dort den Weg hinter den Wär-
medämmplatten in die Wohnräume.
Die Klage wurde rechtskräftig hinsichtlich eines Teilbe-
trags von Euro 364,78 sA an vorprozessualen Kosten 
vom Erstgericht zurückgewiesen. Im Übrigen begehrten 
die Kläger von der Beklagten die Zahlung von Euro 
12.403,16 sA an Kosten für die Behebung des Wasser-
schadens. Zum Anspruchsgrund – nur dieser ist im Re-
visionsverfahren strittig – brachten sie vor, dass die Be-
klagte ihre Warnpflicht verletzt habe. Für sie sei klar 
ersichtlich gewesen, dass es aufgrund der vorgefunde-
nen Terrassenarbeiten einmal zu Wasserschäden an der 
Wärmeschutzfassade kommen würde.
Die Beklagte beantragte die Abweisung der Klage. Sie 
treffe keine Verletzung einer Warnpflicht. Sie sei bloß 

mit der Aufbringung der Wärmedämmfassade samt Ver-
putz unterhalb der Terrasse beauftragt gewesen. Dabei 
habe sie die Wärmedämmfassade zwischen Mauerwerk 
und Stirnverblechung hineinschieben und verkleben 
müssen. Sie habe grundsätzlich darauf vertrauen dürfen, 
dass der Fliesenleger für eine ordnungsgemäße Feuch-
tigkeitsisolierung sorgen würde; gegenteilige Anhalts-
punkte hätten für sie nicht vorgelegen.

Die Entscheidungen der Vorinstanzen

Das Erstgericht verpflichtete die Beklagte zur Zahlung 
von Euro 9.437,16 sA und wies das Mehrbegehren von 
Euro 2.966,00 sA ab. Zum Grund des Anspruchs führte 
es aus, dass die Beklagte eine Verletzung der Warnpflicht 
treffe. Die Alternativabdichtung samt Verblechung sei 
„Grundlage“ für ihr eigenes Werk gewesen, weil nicht 
nur der Baukörper selbst, sondern auch die Fassade eines 
effektiven Schutzes vor Feuchtigkeitseintritten bedurft 
habe. Insoweit habe die Beklagte auf die Vorarbeiten des 
Fliesenlegers aufbauen müssen. Die Beklagte hätte im 
Zuge der gebotenen Prüfung ohne besondere Untersu-
chungen aufgrund der von ihr zu erwartenden Fach-
kenntnis erkennen können, dass selbst bei vertragsgemä-
ßer eigener Leistung die Gefahr des Misslingens des Ge-
samtwerks und eines Schadens für die Kläger drohe.
Das Berufungsgericht gab der Berufung der Beklagten 
keine Folge. Die im Zuge der Sanierung des Einfamilien-
hauses zu den einzelnen Gewerken von den Klägern ab-
geschlossenen Verträge würden eine wirtschaftliche Ein-
heit darstellen; daher sei von einer Rechtspflicht zur 
Koordination der selbständigen Teilleistungen der ver-
schiedenen Vertragspartner auszugehen. Die Wärme-
dämmfassade habe eines effektiven Schutzes vor Feuch-
tigkeitseintritten bedurft. Dies sei nur dadurch zu errei-
chen gewesen, dass das Wasser über eine ordnungsge-
mäß abgedichtete Terrasse oberflächlich über die Stirn-
verblechung abfließe und nicht bis zur untersten Schicht 
des Terrassenaufbaus durchsickere. Aufgrund der Ver-
wendung der nicht dem Stand der Technik entsprechen-
den Alternativabdichtung durch den Fliesenleger habe 
diese Gefahr jedoch offenkundig bestanden. Davor hät-
te die Beklagte warnen müssen.
Das Berufungsgericht sprach aus, dass die ordentliche 
Revision zulässig sei, weil zur Reichweite der Warn-
pflichten eines Werkunternehmers in Bezug auf eine 
mangelhafte Vorleistung eines anderen Werkunterneh-
mers, auf welche dessen Gewerk nicht unmittelbar auf-
baue, keine Rechtsprechung vorliege.

Aus den Entscheidungsgründen:

Die Revision ist zulässig, sie ist auch berechtigt. Die 
Urteile der Vorinstanzen werden dahin abgeändert, dass 
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die Entscheidung einschließlich des in Rechtskraft er-
wachsenen Teils lautet:
„Das Klagebegehren, die beklagte Partei sei schuldig, 
den klagenden Parteien binnen 14 Tagen Euro 12.403,16 
samt 4 % Zinsen seit 15.2.2014 zu zahlen, wird abge-
wiesen“.
1. Die Beklagte hat ihre eigene Werkleistung ordnungs-
gemäß erbracht. Im vorliegenden Verfahren geht es aus-
schließlich um die Frage, ob sie die Kläger davor warnen 
hätte müssen, dass die von einem anderen Werkunter-
nehmer (Fliesenleger) erbrachte Leistung, auf die sie 
nicht aufbaute, mangelhaft ist.
2.1. Misslingt das Werk infolge offenbarer Untauglich-
keit des vom Besteller gegebenen Stoffs oder offenbar 
unrichtiger Anweisungen des Bestellers, so ist der Unter-
nehmer gemäß § 1168a Satz 3 ABGB für den Schaden 
verantwortlich, wenn er den Besteller nicht gewarnt hat. 
Als „offenbar“ ist dabei anzusehen, was vom Unterneh-
mer bei der von ihm vorausgesetzten Sachkenntnis er-
kannt werden muss (RIS-Justiz RS0022259). Abzustel-
len ist auf jene Kenntnisse, die nach einem objektiven 
Maßstab (§ 1299 ABGB) den Angehörigen der betref-
fenden Branche gewöhnlich eigen sind (RIS-Justiz 
RS0022259 [T6]). Unter „Stoff“ ist alles zu verstehen, 
aus dem oder mit dem das Werk herzustellen ist (RIS-
Justiz RS0022045). Dazu zählen auch Vorarbeiten eines 
anderen Unternehmers und Vorarbeiten des Bestellers, 
auf denen der Werkunternehmer aufbauen muss (RIS-
Justiz RS0022045 [T6, T11]).
2.2. Nach ständiger Rechtsprechung hat sich jeder Ver-
tragspartner so zu verhalten, wie es der andere in der ge-
gebenen Situation mit Rücksicht auf den konkreten Ver-
tragszweck, die besondere Art der Leistung und die Er-
fordernisse eines loyalen Zusammenwirkens erwarten 
darf, damit die Erreichung des Vertragszwecks nicht ver-
eitelt, sondern erleichtert und Schaden verhütet wird 
(RIS-Justiz RS0018232). Bilden die mit verschiedenen 
Lieferanten abgeschlossenen Verträge eine wirtschaftli-
che Einheit, besteht grundsätzlich eine Rechtspflicht zur 
Koordination der selbständigen Teilleistungen der ver-
schiedenen Vertragspartner. Es trifft also bei gemeinsa-
mer Herstellung eines Werks jeden Unternehmer die 
Pflicht, alles zu vermeiden, was dessen Gelingen vereiteln 
könnte, und infolge des im Bauwesen typischen Zusam-
menwirkens von Bauherrn, bauausführenden Unterneh-
men und Sonderfachleuten die regelmäßige Nebenpflicht 
zur Kooperation zwischen Werkbesteller und ausführen-
den Werkunternehmern mit gegenseitigen Aufklärungs- 
und Kontrollpflichten, auch wenn keiner von ihnen zum 
Generalunternehmer bestellt wurde (2 Ob 223/14d 
mwN; RIS-Justiz RS0021634, RS0021880; „technischer 
Schulterschluss“). Diese dürfen allerdings nicht über-
spannt werden (RIS-Justiz RS0021941, RS0022268 [T3, 
T4], RS0022252 [T1]). Die Warnpflicht besteht immer 

nur im Rahmen der eigenen Leistungspflicht des Unter-
nehmers und der damit verbundenen Schutz- und Sorg-
faltspflichten (RIS-Justiz RS0022268). Die Aufklärungs-
pflicht geht jedenfalls nicht so weit, dass der Werkunter-
nehmer davon ausgehen müsste, dass sein (fachkundiger) 
„Vormann“ nicht fachgerecht arbeiten werde (RIS-Justiz 
RS0021941 [T4]).
3. Der Beklagten ist im Zuge der Durchführung der 
Wärmedämmarbeiten die fehlerhafte Feuchtigkeitsiso-
lierung nicht aufgefallen. Ihr hätte dies bei Erbringung 
dieser Werkleistung unmittelbar auch nicht auffallen 
müssen, weil ihre Arbeiten an der Unterseite des Terras-
senaufbaus anschlossen; der Mangel befand sich jedoch 
auf deren Oberseite ausschließlich im Werk des Fliesen-
legers. Damit kommt aber eine Haftung der Beklagten 
für den eingetretenen Wasserschaden nur dann in Be-
tracht, wenn sie eine besondere Kontrollpflicht in Bezug 
auf die wasserdichte Ausführung der Terrasse getroffen 
hätte. Eine solche bestand hier aber nicht:
4.1. Im vorliegenden Fall handelt es sich bei den Werk-
leistungen des Fliesenlegers und der Beklagten um zwei 
getrennte Gewerke. Die Wärmedämmarbeiten der Be-
klagten an der Fassade bauen nicht auf den Sanierungs-
arbeiten des Fliesenlegers an der Terrasse auf. Die Wär-
medämmarbeiten stehen in keinem technischen Zusam-
menhang mit der vom Fliesenleger geschuldeten Terras-
senabdichtung. Dieser hätte im Rahmen seiner eigenen 
Leistungserbringung dafür sorgen müssen, dass das 
Wasser oberflächlich abgeleitet wird und nicht bis zur 
Decke/zum Mauerwerk vordringen kann und in weite-
rer Folge Wände und Wärmeisolierung beschädigt. Die 
Wärmedämmarbeiten der Beklagten spielten für die 
Herbeiführung einer ordnungsgemäßen Wasserablei-
tung keine Rolle; ihre Tätigkeit hat auch nicht zu deren 
Misslingen beigetragen. Die Gefahr der Vereitelung des 
Erfolgs, die sich aus dem Zusammenwirken mehrerer 
Unternehmer bei Erstellung eines Werks ergibt, hat sich 
hier gerade nicht verwirklicht. Bezogen auf die Terras-
senabdichtung bestand daher eine von der ständigen 
Rechtsprechung anerkannte Kooperationsverpflichtung 
infolge eines „technischen Schulterschlusses“ und eine 
darauf gegründete Kontrollpflicht ebenso wenig wie 
eine allgemeine Prüfpflicht betreffend die Arbeiten des 
Vormanns.
4.2. Allein daraus, dass sich das Gewerk eines anderen 
Unternehmers nachteilig auf das eigene Gewerk auswir-
ken kann, wenn es nicht ordnungsgemäß ausgeführt 
wird, folgt noch keine Prüfpflicht des Werkunterneh-
mers. Besondere Koordinations- und Prüfpflichten wur-
den von der Beklagten nicht übernommen.
4.3. Die Entscheidung 8 Ob 42/05t betrifft den nicht 
vergleichbaren Fall, dass der Werkunternehmer eine un-
zureichende Absicherung von Lichtschächten durch 
einen anderen Werkunternehmer erkannt, darauf Kies 
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aufgebracht und damit die Gefahr des Betretens der 
Lichtschächte vergrößert hat.
4.4. Im Rahmen der von der Beklagten allein geschulde-
ten Aufbringung einer Wärmedämmung samt Verputz 
an der Außenmauer kann ihr demnach insgesamt keine 

Verletzung der Warnpflicht bezogen auf die vom Flie-
senleger mangelhaft aufgebrachte Feuchtigkeitsisolie-
rung der Terrasse vorgeworfen werden.
5.1. Damit hat die Beklagte den eingetretenen Wasser-
schaden nicht zu verantworten. [...]

Anmerkung
Von Hermann Wenusch

Ursprünglich wurde die Warnpflicht des 
Werkunternehmers anscheinend nicht allzu 
streng genommen:
• „Als Warnung im Sinne des §  1168a 

ABGB kann auch die vom Unternehmer 
gegenüber dem Besteller gemachte Bemer-
kung verstanden werden, daß das Werk 
möglicherweise mißlingen könne“ (OGH 
07.10.1932, 2 Ob 765/32, SZ 14/194).

• „Die Unrichtigkeit der Anweisung des Be-
stellers ist offenbar, wenn sie der Unter-
nehmer bei seiner Sachkenntnis wahrneh-
men musste“ (OGH 02.03.1966, 7 Ob 
379/65).

Später wurden – offenbar vorallem als Folge 
des Aufsatzes Iro, Die Warnpflicht des Werk-
unternehmers, ÖJZ 1983, 505 – die entspre-
chenden Pflichten des Werkunternehmers 
sukzessive gesteigert. Aus der Warnpflicht 
wurde eine Prüfpflicht! „Der Unternehmer 
hat die Anweisung des Auftraggebers ‚durch-
zudenken‘ und dabei jedenfalls jene Ausfüh-
rungsunterlagen und Weisungen zu überprü-
fen, die Grundlage für das Gelingen des von 
ihm herzustellenden Werkes sind“ (OGH 
10.07.2003, 6 Ob 276/02k). Dies, obwohl 
§ 1168a ABGB davon spricht, dass der Bei-
trag des Werkbestellers „offenbar“ untaug-
lich bzw unrichtig ist und obwohl – wenn 
auch natürlich in anderem Zusammenhang – 
judiziert wird, dass offenbar „ohne dass dies 

einer näheren Untersuchung bedürfte“ (OGH 
28.09.2006, 4 Ob 127/06i) bedeutet.
Schließlich wurde aber dann immer öfter er-
kannt, dass die Warnpflicht nicht überspannt 
werden darf. Genau in diese Richtung geht die 
hier besprochene Entscheidung: Trotz „techni-
schem Schulterschluss“ muss der Werkunter-
nehmer nicht „um die Ecke“ schauen.
Es bleibt nun abzuwarten, ob in Zukunft die 
Warnpflicht doch wieder auf sich (natürlich 
bei entsprechend zu erwartenden Sachver-
stand) unmittelbar erschließende Unzuläng-
lichkeiten der Bestellerbeiträge reduziert 
wird: „Der Ausdruck ‚offenbar‘ bedeutet [...] 
soviel wie ‚offensichtlich‘“ (OGH 28.04.1998, 
1 Ob 294/97k) und „Offensichtlichkeit erfor-
dert einen derart deutlichen Verstoß, dass er 
sich einem verständigen Anwender unmittelbar 
erschließt“ (OGH 17.03.2005, 8 Ob 135/04t).
Natürlich wäre der Besteller immer gerne ge-
warnt worden, wenn schließlich etwas passiert 
– nur darf man nicht vergessen, dass jede 
Pflichtübernahme durch den Unternehmer et-
was kostet. Eine nochmalige Prüfung durch 
den Unternehmer wird also im voraus viel-
leicht gar nicht gewünscht, wenn der entspre-
chende Beitrag zuvor teuer bei einem Spezialis-
ten eingekauft wurde: „Bei der Frage des Aus-
maßes der Warnpflicht darf der wirtschaftliche 
Aspekt nicht vernachlässigt werden“ (OGH 
12.12.1984, 1 Ob 647/84, SZ 57/197).


